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Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Ausbau 
der B 239 zwischen Herford (A2) und Bad Salzuflen (K4)
Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen
Maßnahmen

Gehölzfläche, dichte geschlossene Bepflanzung

Entsiegelung von versiegelten Bodenflächen

S
A
E
G

=
=
=
=

Schutzmaßnahme
Ausgleichsmaßnahme
Ersatzmaßnahme
Gestaltungsmaßnahme

Maßnahmenbezeichnung
Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer

Erläuterung der Maßnahme

A1 K1
Rückbau und Rekultivierung aller nicht 
mehr benötigten Fahrbahnflächen der ...

Sukzessionsfläche

Landschaftsrasen

Landschaftsrasen im Bereich der Entwässerungsmulden

Anpflanzung von Laubbaumhochstämmen

Tabuflächen (in diesen Bereichen wird kein Baustreifen 
außerhalb des Straßenkörpers eingerichtet)

A1

A1

S1

S1

G 1

G 1

G 1

G 1
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Aufgestellt:

Der Leiter der Regionalniederlassung
Bielefeld
i.A.

(Manuela Rose)

Ausbau der B 239/3.1
Bad Salzuflen, von A2 bis K4 (Dorfstraße/Lohheide)

Bau-km 2+167,399 bis 5+160,00

PROJIS-Nr.: 52049912 00

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Straße: Station: 1,486 (Absch.52) - 0,753 (Absch.51)B 239
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Satzungsgemäß ausgelegen
in der Zeit  vom  _________________

bis  __________________

in der Gemeinde ________________

Zeit und Ort der Auslegung sind
rechtzeitig vor Beginn der Auslegung
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde:  ____________________

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

______________________________

Bonn, 18.12.2007
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Abteilung Straßenbau
i.A.                        gez. Bidinger

Gesehen
Düsseldorf, 27.06.2007
Ministerium für Bauen und Verkehr
des Landes NRW

Gesehen

Az.: S 21/72131.10/1239-695254
i.A.

Bielefeld, 12.05.2006
Der Leiter der Niederlassung Bielefeld
i.A.

gez. Oldemeyer

Aufgestellt

gez. Lohmann

Geprüft
Gelsenkirchen, 22.09.2006
Der Direktor des Landesbetriebes Straßenbau NRW
i. A.

gez. Brinkschmidt
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Vegetationsschutzzaun während der Bauphase

G 1
Gestaltungsfunktion:
Ansaat der Straßennebenflächen (Trennstreifen,
Bankette, Mulden, Regenrückhaltebecken, 
Pflanzstreifen, Kreisverkehr) mit 
Landschaftsrasen.
Abschnittsweise Anpflanzung von Laubbaum-
hochstämmen an untergeordneten Straßen,
Wegen und Einmündungen.
Ausgleichsfunktion:
Ansaat der Damm- und Einschnittsböschungen 
und sonstiger Nebenflächen mit Landschaftsrasen.
Anlage von dichten Gehölzpflanzungen auf
Böschungen und Nebenflächen, Anlage 
lockerer Gehölzpflanzungen auf den 
Uferböschungen des verlegten Knipkenbaches.
Entwicklung gelenkter Sukzession auf Neben-
flächen.

K1A1 K1
Rückbau der nicht mehr benötigten Teile der Flucht-
straße, Meerbrede, Biemser Straße, Dorfstraße, 
Lohheide sowie der Parkplätze an der ehemaligen 
Tankstelle und dem Imbiss an der Werler Straße.
Die Flächen werden mit  Gehölzen bepflanzt 
oder der gelenkten Sukzession überlassen.

S1 K1
Vegetationsschutzzaun während der Bauphase 
zum Schutz der Gehölze vor Beschädigungen.

Nachrichtlich
Fahrbahn, Zufahrten, versiegelt

Geh-/ Radweg, versiegelt

Lärmschutzwand

Zuwegungen, Zufahrten, befestigt (wassergebunden)

Grasweg

Gehweg, versiegelt

S3 K3
Die Fällung des Straßenbaumes mit Quartier-
potenzial erfolgt außerhalb der Brut und Aufzucht-
zeiten europäischer Vogelarten (Fällung von Okt.-
Feb.). Vor der Fällung wird der Baum mittels
Hubsteiger und Endoskop auf Fledermausbesatz 
kontrolliert. Werden Tiere in Baumhöhlen fest-
gestellt, wird die Fällung solange ausgesetzt, bis 
sich die Tiere entfernt haben. Grundsätzlich erfolgt 
die Fällung  beiTageshöchsttemperaturen über 
10°C und im Beisein eines Fledermausfachmanns, 
so dass trotz der Vorsichtsmaßnahmen betroffene 
Tiere fachgerecht versorgt werden können.

CEF

S3CEF

CEF = Maßnahme des Artenschutzes
           Schutzmaßnahme / Vermeidungsmaßnahme


